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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

im Fokus dieser Ausgabe stehen neben aktuellen Neuerungen aus der Gesetzgebung wichtige Entscheidun-
gen aus der steuer- und wirtschaftsrechtlichen Rechtsprechung. 

 Steuerrecht 
 

GmbH 

Abschreibung auf ausländische Wertpapiere 
2001 doch zulässig 

Beim Übergang im Körperschaftsteuerrecht vom sog. 
Anrechnungs- auf das Halbeinkünfteverfahren in 
2001 kam zur Vermeidung von Übergangsproblemen 
das neue Verfahren beim Anteilseigner erst ein Jahr 
später als bei der ausschüttenden Körperschaft zur 
Anwendung. Dabei folgte man dem Grundmuster, 
dass der versteuerte Gewinn dem Anteilseigner erst 

im Folgejahr zufließt. Da bei Dividenden aus dem 
Ausland keine Notwendigkeit bestand, den Zusam-
menhang zwischen Körperschaft und Anteilseigner 
im System der Besteuerung zu berücksichtigen, galt 
das neue Verfahren bereits von Anfang an, also ab 
2001.  
Die Folge: Dividenden (und auch Veräußerungsge-
winne) auf Auslandsanteile im Streubesitz (Beteili-
gung unter 10 %) wurden 2001 bei der inländischen 
Kapitalgesellschaft von der Körperschaftsteuer be-
freit und entsprechende Verluste und Teilwertab-
schreibungen waren nicht mehr abzugsfähig. Bei 
Inlandsanteilen trat diese Wirkung erst ein Jahr später 
ein. Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) bei 
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einer GmbH als Anteilseignerin entschieden, dass 
diese frühere Einführung des neuen Verfahrens 
zugunsten des Erwerbs bzw. des Behaltens von In-
landspapieren – sofern für den Steuerpflichtigen 
nachteilig – diskriminierend sei. Dies verstoße gegen 
die europarechtliche Grundfreiheit des Kapitalver-
kehrs. 

Der Fall: Die GmbH hielt börsennotierte Aktien an 
mehreren ausländischen Kapitalgesellschaften. In 
2001 hat sie keine Dividenden erzielt, sondern ihre 
Beteiligungen infolge eines Börsenrückgangs auf 
einen niedrigeren Teilwert abschreiben müssen. Der 
steuerliche Abzug wurde ihr versagt, wäre ihr bei 
Inlandsbeteiligungen aber noch zugestanden worden. 
Vor dem EuGH vertrat die Bundesregierung die An-
sicht, diese vorübergehende Benachteiligung sei im 
Rahmen eines geordneten Systemwechsels mit all-
gemein günstigen Folgen für inländische Anteilseig-
ner, zur Wahrung der Kohärenz der deutschen Be-
steuerung sowie im Interesse der Allgemeinheit an 
einer effektiven Steuerkontrolle hinzunehmen.  

Entscheidung: Dagegen konterte der EuGH mit dem 
Hinweis, dass selbst wenn eine unterschiedliche Ü-
bergangsregelung zur Sicherstellung eines geordneten 
Systemwechsels statthaft sein sollte, nichts die auch 
nur vorübergehende Einführung einer Beschränkung 
des freien Kapitalverkehrs rechtfertigen könne. Zur 
Kohärenz stellte er ein weiteres Mal fest, der Begriff 
beziehe sich auf den Ausgleich unmittelbar im Zu-
sammenhang stehender Vor- und Nachteile bei dem-
selben Steuerpflichtigen. Die effektive Steuerkontrol-
le sah er bei einer Teilwertabschreibung anhand der 
Börsenkurse schlicht nicht gefährdet. 
 
Arbeitgeber + Arbeitnehmer 

Keine Anwendung der 1 %-Regelung für zur Pri-
vatnutzung ungeeigneten Dienstwagen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
von der sog. 1 %-Regelung solche Fahrzeuge auszu-
nehmen sind, die nach ihrer objektiven Beschaffen-
heit und Einrichtung für private Zwecke nicht 
geeignet sind.  

Hintergrund: Die unentgeltliche bzw. verbilligte 
Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Arbeit-
geber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung 
führt regelmäßig zu Arbeitslohn. Die Privatnutzung 
des Dienstwagens ist für jeden Kalendermonat mit 
1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der 
Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderaus-
stattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzuset-
zen (sog. 1 %-Regelung). 

Der Fall: Im Streitfall war dem Arbeitnehmer eines 
Unternehmens für Heizungs- und Sanitärbedarf ein 
zweisitziger Kastenwagen (Werkstattwagen) überlas-
sen worden, dessen fensterloser Aufbau mit Material-
schränken und -fächern sowie Werkzeug ausgestattet 
und mit einer auffälligen Beschriftung versehen war. 
Für die private Nutzung dieses Wagens setzte das 
Finanzamt einen Nutzungswert nach der 1 %-
Regelung an.  

Entscheidung: Dem widersprach nun der BFH. Nach 
seiner Auffassung machen Bauart und Ausstattung 
des Fahrzeugs deutlich, dass ein solcher Wagen typi-
scherweise nicht für private Zwecke eingesetzt wird. 
Ob ein solches Fahrzeug dennoch privat genutzt wird, 
bedarf jeweils einer Feststellung im Einzelnen. Die 
Feststellungslast dafür obliegt dem Finanzamt, das 
sich insoweit nicht auf den sog. Beweis des ersten 
Anscheins berufen kann. 

Hinweise: Da die pauschale Bewertung nach der 
1 %-Regelung nicht anzuwenden ist, entfällt auch die 
Pflicht zur Führung eines Fahrtenbuchs, um die An-
wendung der 1 %-Regelung zu vermeiden. Davon 
unabhängig ist der monatliche Ansatz von 0,03 % des 
Listenpreises für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, über den der BFH nicht zu entscheiden 
hatte. 

Zufluss eines Aktienoptionsrechts erst bei 
Umwandlung des Rechts in Aktien  

Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ge-
hören auch Aktienoptionsrechte, die einem Arbeit-
nehmer gewährt werden, damit er sich an dem Unter-
nehmen beteiligen kann. Zugeflossen ist der sich 
hieraus ergebende geldwerte Vorteil nach einem ak-
tuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aber erst, 
wenn der Arbeitnehmer das Optionsrecht ausübt und 
die Aktien vergünstigt erwirbt. Für die Bewertung 
kommt es auf den Kurswert der Aktie bei Einbu-
chung in das Depot des Arbeitnehmers an, nicht auf 
den Kurswert bei Ausübung der Optionsrechte. Die 
Auswirkungen dieses Urteils verdeutlicht das folgen-
de Beispiel: 

Beispiel: A erhält von seiner Arbeitgeberin, einer GmbH, im Jahr 

1997 Aktienoptionsrechte, die er bei Umwandlung der GmbH in eine 

AG ausüben kann. Nach Umwandlung übt der A seine Aktienoptions-

rechte am 30. 5. 1999 für 1.000 Aktien aus. Der Kurswert beträgt 

485 €. Eine Woche später werden die Aktien in sein Depot zu einem 

Kurswert von 458 € eingebucht.  

A hat einen geldwerten Vorteil erst im Jahr 1999 erhalten, nicht be-

reits im Jahr 1997. Maßgeblich ist der Kurswert bei Einbuchung in das 

Depot, also 458 €, so dass ein geldwerter Vorteil von 458.000 € zu 

versteuern ist.  



Die Mandanten I Information 

 n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das 
Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

Der BFH stellt in seinem Urteil klar, dass es nicht 
darauf ankommt, ob handelbare oder nicht handelbare 
Aktienoptionsrechte gewährt werden.  

Zu einem Zufluss bei Einräumung der Option 
kommt es hingegen bereits dann, wenn der Arbeitge-
ber Optionsrechte gewährt, die er sich an der Börse 
gegenüber einem Dritten verschafft hat. Denn in die-
sem Fall hat der Arbeitnehmer sofort einen Anspruch 
gegen den Dritten auf Ausübung der Option.  

Hinweis: Auch für Wandelschuldverschreibungen, 
die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gewährt, 
entschied der BFH vor Kurzem, dass erst mit der 
Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen in 
Aktien ein Zufluss vorliegt.  
 
Kapitalanleger 

Verschnaufpause für CTS-Anleger 

Die Entscheidung darüber, wann die durch das be-
trügerische Schneeballsystem der Finanzfirma CTS 
geschädigten Anleger ihre Steuern auf Scheinge-
winne zahlen müssen, wurde von der Finanzverwal-
tung Rheinland-Pfalz nochmals hinausgeschoben. 
Dies war das Ergebnis eines Treffens von Vertretern 
der Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-
Württemberg mit Vertretern eines Vereins von CTS-
Geschädigten. Sobald ein Zeitpunkt für den Beginn 
der Erhebung der Steuern feststeht, will die Finanz-
verwaltung Rheinland-Pfalz die betroffenen Anleger 
über den weiteren Ablauf informieren. 
 

Alle Steuerzahler 

Spenden an gemeinnützige Einrichtungen 
innerhalb der EU abzugsfähig 

Das deutsche Recht sieht den Steuerabzug von Spen-
den an gemeinnützige Einrichtungen vor, die ihren 
Sitz in Deutschland haben und gewisse Anforderun-
gen erfüllen, nimmt aber Spenden an Einrichtungen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig und dort 
als gemeinnützig anerkannt sind, von dieser Steuer-
vergünstigung aus. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat nun entschieden, dass auch Spenden an 
ausländische gemeinnützige Organisationen zum 
Sonderausgabenabzug berechtigen können. 

Der Fall: Im Streitfall hatte der deutsche Staatsange-
hörige Hein Persche in seiner Einkommensteuerer-
klärung 2003 den Steuerabzug wegen einer Sach-
spende im Wert von ca. 18.180 € an ein portugiesi-
sches Seniorenheim mit angegliedertem Kinderheim 
geltend gemacht. Das Finanzamt versagte den Son-
derausgabenabzug mit der Begründung, dass der 
Spendenempfänger nicht in Deutschland ansässig und 

keine ordnungsgemäße Zuwendungsbestätigung er-
teilt worden sei.  

Entscheidung: Nach Ansicht des EuGH widerspricht 
es der gemeinschaftsrechtlichen Kapitalverkehrsfrei-
heit, wenn ein Mitgliedstaat die steuerliche Abzugs-
fähigkeit von (Geld- oder Sach-)Spenden an auslän-
dische gemeinnützige Einrichtungen nur deshalb 
versagt, weil diese in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässig sind. Dem inländischen Steuerpflichtigen 
muss zumindest die Möglichkeit eingeräumt werden 
nachzuweisen, dass die Spenden empfangende aus-
ländische Einrichtung die (strengen) Voraussetzun-
gen erfüllt, die das nationale Recht des Spenders für 
die Erlangung von Steuervergünstigungen vor-
schreibt. 

Hinweise: Damit stellt der EuGH klar, dass allein die 
Ansässigkeit nicht über den Spendenabzug entschei-
den kann, wenn das jeweilige nationale Recht be-
stimmte, durchaus auch hohe Anforderungen (bei-
spielsweise an die Gemeinnützigkeit) stellt, diese 
Anforderungen von der ausländischen Einrichtung 
erfüllt werden und dies auch nachgewiesen werden 
kann. Genau da wird wohl die deutsche Finanzver-
waltung ihren Hebel ansetzen (können), weil der 
EuGH in seiner Urteilsbegründung auch ausdrücklich 
darauf hinweist, dass eine Ablehnung des Spenden-
abzugs möglich ist, wenn die vom Steuerpflichtigen 
vorgelegten Belege nicht stichhaltig die Gemeinnüt-
zigkeit der ausländischen Einrichtung, und zwar im 
Sinne „unserer“ nationalen Vorschriften, nachweisen. 

Natürlich, das betont der EuGH, können sich die 
nationalen Finanzbehörden auch an die Behörden des 
anderen Mitgliedstaats wenden, um entsprechende 
Auskünfte, beispielsweise über die Gemeinnützigkeit 
einzelner Einrichtungen, zu erhalten. Solche „Amts-
hilfeersuchen“ dürften aber insbesondere bei kleine-
ren Spenden in keinem Verhältnis zur tatsächlichen 
Steuerersparnis beim Spender stehen. Außerdem, 
darauf hat das Bundesfinanzministerium schon früh-
zeitig hingewiesen, ist eine Amtshilfe wegen der 
unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme in den 
EU-Staaten vielfach nicht sonderlich praktikabel.  
 

 
 Wirtschaftsrecht 

Antragsformular zur  
Umwelt- bzw. Abwrackprämie 

Das Bundeskabinett hat die Ausgestaltung der am 
14. 1. 2009 beschlossenen Umwelt- bzw. Abwrack-
prämie gebilligt. Damit können Personen, die sich für 
den Kauf eines neuen und zur Verschrottung eines 
alten Fahrzeugs entscheiden, einen Zuschuss in Höhe 
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von 2.500 € erhalten. Anträge für die Prämie können 
auf dem Postweg beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. Der An-
trag ist ausschließlich unter Verwendung des offiziel-
len Antragsvordrucks zu stellen. Dieser Antragsvor-
druck kann von der Internetseite www.bafa.de herun-
ter geladen werden. 

Änderungen beim Elterngeld 

Am 24. 1. 2009 trat das angepasste Bundeselternge-
setz und Elternzeitgesetz (BEEG) in Kraft. Die Ge-
setzesänderungen sehen beispielsweise vor, dass die 
Bezugsdauer des Elterngeldes einmalig ohne Begrün-
dung geändert werden kann. Zudem erhalten auch 
Großeltern Anspruch auf Elternzeit, wenn ihre Kinder 
minderjährig sind oder während der Schulzeit oder 
Ausbildung ein Kind bekommen haben. Sie können 
dann eine „Großelternzeit“ beantragen, während der 
Staat das Geld weiterhin an die Eltern auszahlt. 

Mit Inkrafttreten der Gesetzesänderungen gilt zudem 
eine einheitliche Mindestbezugszeit des Elterngeldes 
von zwei Monaten. Jeder Elternteil, der sich dann 
um die Kinderbetreuung kümmert, muss also mindes-
tens zwei Monate aus dem Job aussteigen. Bislang 
erfüllten berufstätige Mütter diese Bedingung oft 
schon durch den Mutterschutz, so dass es den Vätern 
freistand, beispielsweise nur einen Monat in Eltern-
zeit zu gehen. 
Grundsätzliches: Elterngeld gibt es für alle erwerbs-
tätigen Eltern (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Beamtinnen und Beamte, Selbstständige etc.) und 
Eltern ohne aktuelles Erwerbseinkommen (etwa 
Hausfrauen, Arbeitslose und Studenten). Die Eltern-
geldleistung beträgt mindestens 300 € und höchstens 
1.800 € (67 % von maximal 2.700 €, die als Ein-
kommen berücksichtigt werden) für wenigstens die 
ersten zwölf Lebensmonate des Kindes. 

Übrigens: Ehegatten dürfen vor der Geburt eines 
Kindes die Steuerklasse wechseln, um dadurch hö-
heres Elterngeld zu beziehen. Dies hat das Landesso-
zialgericht NRW entschieden. Im Streitfall war eine 
Frau sieben Monate vor der Geburt ihrer Tochter von 
der Lohnsteuerklasse IV in die Klasse III gewechselt, 
obwohl ihr Bruttoeinkommen niedriger war als das 
ihres Ehemanns. Dadurch erhöhte sich ihr Elterngeld-
anspruch um rund 800 €. Das Gericht sah hierin kei-
nen Rechtsmissbrauch der Eltern, sondern eine legale 
steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeit, die weder 
gegen das BEEG noch gegen Steuerrecht verstoße.  

Hinweis: Es handelt sich hier bereits um die zweite 
gleich lautende Entscheidung eines Landessozialge-
richts zu einem solchen Wechsel der Steuerklasse. 

Das Gericht hat allerdings die Revision zum Bundes-
sozialgericht zugelassen. 

Zuschlag bei verspäteter Rückkehr in die 
private Krankenversicherung 

Seit dem 1. 1. 2009 besteht auch für Personen, die 
nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind, wieder Versicherungspflicht. Dies betrifft etwa 
25.000 Menschen, die – gleich aus welchem Grund – 
aus der Versicherung ausgeschieden sind. Jede priva-
te Krankenversicherung muss diese Personen auf 
Antrag im Basistarif aufnehmen. Dieser Tarif ent-
spricht dem Leistungsniveau der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Prämie ist maximal so hoch, 
wie in der gesetzlichen Krankenversicherung (knapp 
570 € im Monat). Bei verspäteter Anmeldung sind die 
Prämien für bis zu sechs Monate in voller Höhe 
nachzuzahlen. Bei noch späterer Anmeldung ist für 
Monate darüber hinaus je 1⁄6 der individuellen Mo-
natsprämie zu zahlen. 

Beweislast des Vermieters für  
fristgerechte Nebenkostenabrechnung 

Bei Versendung einer Betriebskostenabrechnung auf 
dem Postweg reicht die rechtzeitige Absendung nicht 
zur Wahrung der Abrechnungsfrist aus. Die Abrech-
nung muss dem Mieter noch innerhalb der Jahresfrist 
zugehen (§ 556 Absatz 3 Satz 2 BGB). Bei zur Post 
gegebenen Briefen besteht kein Anscheinsbeweis für 
den Zugang der Sendung (in der üblichen Postlauf-
zeit), so der Bundesgerichtshof in einer aktuellen 
Entscheidung.  

Der Fall: Im Ausgangsfall behaupteten die Mieter, 
die unter dem Datum 21. 12. 2005 erstellte Neben-
kostenabrechnung für das Jahr 2004 nicht erhalten zu 
haben. Der Vermieter konnte nur beweisen, die Ab-
rechnung noch am 21. 12. 2005 zur Post gegeben zu 
haben. Seine Betriebskostennachforderung blieb des-
halb erfolglos. 

Hinweise: Angesichts stark gestiegener Energiepreise 
im Jahr 2008 sollten Vermieter und die von ihnen 
beauftragten Hausverwaltungen auf den rechtzeitigen 
Zugang ihrer Jahresabrechnungen und dessen Be-
weisbarkeit achten. Sie haben i. d. R. die verfristete 
Geltendmachung von Nachforderungen – und auch 
ein Verschulden der Post – zu vertreten. Abhilfe bie-
ten z. B. der Versand der Abrechnung durch Ein-
wurfeinschreiben oder (persönlichen) Einwurf in den 
Briefkasten in Anwesenheit eines Zeugen. 

http://www.bafa.de
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Kein Anspruch auf Verlängerung des befris-
teten Arbeitsvertrags wegen Gleichbehand-
lungsgrundsatz 

Aus dem Grundsatz der Vertrauenshaftung allein und 
aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz kann ein Arbeitnehmer keinen Anspruch auf 
Verlängerung seines wirksam befristeten Arbeitsver-
trags herleiten. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden.  

Der Fall: Die Klägerin wurde zusammen mit 18 wei-
teren Arbeitnehmern in identischer Funktion einge-
stellt. Für alle 19 galten gleich lautende (sachgrund-
los) befristete Verträge. Allen Übrigen bot der Ar-
beitgeber eine Vertragsverlängerung an, nicht aber 
der Klägerin. 

Entscheidung: Nach dem Urteil des BAG durfte die 
Klägerin aus den Verlängerungsangeboten an die 
anderen Arbeitnehmer nicht schließen, dies werde 
auch für sie gelten. Zwar gebietet der arbeitsrechtli-
che Gleichbehandlungsgrundsatz es dem Arbeitgeber, 
seine Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitneh-
mern gleich zu behandeln, soweit sie sich in gleicher 
oder vergleichbarer Lage befinden. Nicht anwendbar 
sei dieser Grundsatz jedoch, wenn Leistungen oder 
Vergünstigungen individuell vereinbart werden. 
Hier habe die Vertragsfreiheit insofern Vorrang. Dem 
Zweck der gesetzlich zulässigen sachgrundlosen Be-
fristung würde es zuwiderlaufen, müsste der Arbeit-
geber bei der Entscheidung über die Verlängerung 
eines (im Streitfall nach § 14 Absatz 2 TzBfG) befris-
teten Arbeitsvertrags den arbeitsrechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatz beachten. 
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Wichtige Steuertermine im März 2009 
10. 3. 2009 Umsatzsteuer*; Lohnsteuer*; Solidaritätszuschlag*; Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*;  

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer** 

[* bei monatlicher Abführung für Februar 2009; ** für das I. Quartal 2009] 

Hinweis: Zahlungsschonfrist bis zum 13. 3. 2009 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck).  

 

 
 
 

                                                      
                                                        Haftungsausschluss 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Vom Verfasser wird kein  

Haftung für den Inhalt übernommen. 


